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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kalkhorst 
für einen Teilbereich in der Ortslage Hohen Schönberg westlich des 
Forstweges
- Abwägungsbeschluss zum Vorentwurf -
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst
Gemeindevertretung Kalkhorst

Sachverhalt:
Die Gemeinde Kalkhorst hat das Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 24 für einen Teilbereich in der Ortslage Hohen Schönberg west-
lich des Forstweges durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit den Unterlagen zum Vorentwurf gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 
01.08.2016 beteiligt. Die Öffentlichkeit hatte Gelegenheit sich in der Zeit vom 21.07.2016 bis 
zum 23.08.2016 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung im Amt Klützer Winkel zu unterrichten und Stellungnahmen zur Planung abzugeben. 

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahme zum Vorentwurf abgegeben. Die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben sich zu den Planunterlagen geäußert. 

Die Ergebnisse der Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen in die Erarbei-
tung der Entwurfsunterlagen ein.

Die Gemeinde Kalkhorst verzichtet im Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen auf die 
Einbeziehung des Umgebungsbereiches und konzentriert sich auf das neue Vorhaben. Die 
Aufstellung eines Angebotsplanes wird von der Gemeinde Kalkhorst gegenüber der Erstel-
lung eines vorhabenbezogenen Planes favorisiert. Die Zweckbestimmung wird auf den kon-
kreten Nutzungszweck der Planungsabsicht begründet. Die Anforderungen an die Ableitung 
des anfallenden Oberflächenwassers werden berücksichtigt. Dazu werden auch Flächen 
außerhalb des Plangebietes hinzugezogen. Der Eingriff in vorhandene Bäume wird bewertet. 
Der Antrag auf die Herauslösung von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet ist entspre-
chend zu stellen. Die Anforderungen an den Artenschutz werden in den Unterlagen berück-
sichtigt, ebenso die Belange des Biotopschutzes. Die FFH-Verträglichkeit ist gegeben. Die 
Anforderungen an Ausgleich und Ersatz werden durch Maßnahmen innerhalb des Plange-
bietes und Hinzuziehung von externen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berücksichtigt. 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ist in Arrondierung 
der vorhandenen Ortslage gegeben. Die Anforderungen an die Ver- und Entsorgung werden 
entsprechend Bedarf aus der Bauabsicht beachtet.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt:
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffent-

licher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und den Nachbargemeinden nach 

1 von 54 in Zusammenstellung



Vorlage-Nr.: GV Kalkh/16/11014                                                            Seite: 2/2

§ 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
hat die Gemeinde Kalkhorst unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Im 
Rahmen der Abwägung ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich 
die Gemeinde Kalkhorst zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stellung-
nahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Vorhabenträger übernommen. 

Anlagen:
Abwägungsvorschlag – tabellarische Zusammenstellung

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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 1 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kalkhorst

für einen Teilbereich in der Ortslage Hohen Schönberg

westlich des Forstweges

frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öff. Belange

nach § 4 Abs. 1 BauGB

VORENTWURF

Lfd.-Nr. Träger öffentlicher Belange Aufforderung Posteingang Schreiben vom

I. Planungsanzeige

  

II. Träger öffentlicher Belange 1 2 3

II.1 Landkreis NWM 01.08.2016 06.09.2016 06.09.2016 x x

II. 1a Landkreis NWM 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 x

II.2 StALU Schwerin 01.08.2016 01.09.2016 29.08.2016 x

II.3 Amt für Raumordnung 01.08.2016 22.08.2016 17.08.2016 x

II.4 Bergamt Stralsund 01.08.2016 19.08.2016 17.08.2016 x

II.5 LA für Umwelt, Naturschutz u.Geologie 01.08.2016 14.09.2016 31.08.2016 x

II.6 Straßenbauamt Schwerin 01.08.2016 25.08.2016 23.08.2016 x

II.7 Industrie- und Handelskammer 01.08.2016

II.8 Handwerkskammer Schwerin 01.08.2016

II.9 Evangel.-luth. Landeskirche 01.08.2016

II.10 Katholische Kirche 01.08.2016

II.11 Deutsche Telekom AG 01.08.2016 01.09.2016 01.09.2016 x

II.12 Zweckverband für Wasserversorgung 01.08.2016 01.09.2016 31.08.2016 x

II.13 Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH 01.08.2016

II.14 E.DIS AG 01.08.2016 11.08.2016 08.08.2016 x

II.15 Hanse Werk AG 01.08.2016 04.08.2016 04.08.2016 x

II.16 Netz Lübeck GmbH 01.08.2016

II.17 Bundesanstalt f. Immobilienaufgaben 01.08.2016

II.18 LA für Kultur und Denkmalpflege 01.08.2016

II.19 Naturschutzbund Deutschland e.V. 01.08.2016

II.20 BUND für Umwelt und Naturschutz 01.08.2016

II.21 Wasser- und Schifffahrtsamt 01.08.2016 01.09.2016 30.08.2016 x

II.22 LA für Brand- u.  Katastrophenschutz 01.08.2016 06.09.2016 06.09.2016 x

II.23 50 Hertz Transmission GmbH 01.08.2016 09.08.2016 05.08.2016 x

II.24 Betrieb für Bau und Liegenschaften 01.08.2016 25.08.2016 22.08.2016 x

II.25 Bundeswehr 01.08.2016

II.26 Deutscher Wetterdienst 01.08.2016 18.08.2016 16.08.2016 x

II.27 Hauptzollamt Stralsund 01.08.2016 30.08.2016 29.08.2016 x

II.28 LA für innere Verwaltung 01.08.2016 03.08.2016 03.08.2016 x

II.29 Forstamt Grevesmühlen 01.08.2016 22.08.2016 15.08.2016 x

II.30 GDMcom 01.08.2016 23.08.2016 22.08.2016 x

II.31 Polizeiinspektion Wismar 01.08.2016 05.08.2016 05.08.2016 x

II.32 Wasser- und Bodenverband 01.08.2016 16.08.2016 x

 „Wallensteingraben/Küste“ 01.08.2016

II.33 Freiwillige Feuerwehr 01.08.2016

II.34 Landesanglerverband 01.08.2016 22.08.2016 15.08.2016 x

II.35 Landesjagdverband 01.08.2016 29.09.2016 26.09.2016 x

II.36 Schutzgemeinschaft Deut. Wald e.V. 01.08.2016

II.37 Landgesellschaft M-V 01.08.2016

III. Nachbargemeinden

III.1 Stadt Klütz 01.08.2016

III.2 Stadt Dassow 01.08.2016

III.3 Gemeinde Roggenstorf 01.08.2016 19.08.2016 10.08.2016 x

IV. Öffentlichkeit

keine Stellungnahme

1

2

3 Stellungnahme ohne Anregungen und Hinweise

V. Belange, die im Verfahren zu klären sind

VI. Nochmalige Aufforderung an TÖB und Antwort dazu  

Stellungnahmen ohne Anregungen/ mit Hinweisen

Stellungnahmen mit abwägungsrelevanten Anregungen
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Grundlagen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahmen der Fachdienste werden nachfolgend beachtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Äußerungen und Hinweise werden nach Erfordernis in der weiteren Bearbeitung 

beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

A 

Zu 1. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten Belange werden 

nachfolgend beachtet und nach Erfordernis in der weiteren Planbearbeitung 

berücksichtigt. 

 

Zu 2. 

Der Bestand wird nicht in den Plangeltungsbereich mit einbezogen. Da die Tierklinik 

außerhalb des Plangebietes liegt wird der Titel des im Vorentwurf festgesetzten SO 

Tierklinik im Entwurf zu SO Bewegungshalle und Pensionstierhaltung für die Tierklinik 

geändert. Der Hinweis, dass Lagerzelte im Außenbereich genehmigungspflichtig sind, 

wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 3. 

Die Gemeinde Kalkhorst folgt dem Hinweis des Landkreises nicht. Im Rahmen des 

Bebauungsplanes Nr. 24 soll eine Angebotsplanung erstellt werden. Die Gemeinde stellt 

einen Bebauungsplan auf, keinen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.  

 

Zu 4. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Der Titel des Bebauungsplanes bleibt bestehen. 

Der Titel des SO wird in SO Bewegungshalle und Pensionstierhaltung für die Tierklinik 

geändert.  

 

Zu 5. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Es wird in der Begründung ergänzt, dass es sich um 

einen einfachen Bebauungsplan handelt und die Vorhaben einer Genehmigung bedürfen. 

 

Zu 6. 

Die Gemeinde Kalkhorst berücksichtigt die Hinweise. Die Gemeinde Kalkhorst hat den 

Bereich als Tierklinik festgesetzt, weil ein Zusammenhang mit den im Bestand 

vorhandenen Gebäuden und baulichen Anlagen gesehen wurde. Der Hinweis der Behörde 

wird berücksichtigt. Es wird eine Zweckbestimmung, die dem konkreten Planungsinhalt 

entspricht gewählt. Es wird vorgesehen eine Zweckbestimmung wie z.B. Bewegungshalle 

und Pensionstierhaltung für die Tierklinik. 

 

Zu 7. 

Der Hinweis wird durch die Gemeinde Kalkhorst beachtet. Die gegebenen Hinweise 

werden nach Erfordernis in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Zu 1. 

Der Abwägung der nachfolgend aufgeführten Belange kann nicht von vornherein 

vorangestellt werden, dass die Belange im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung 

kaum überwindbar sind, sondern die Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der 

Gemeinde Kalkhorst eingestellt.  

Die untere Wasserbehörde teilte auf Nachfrage der Gemeinde mit, dass, sofern in der 

Planung weitere Aussagen zum Niederschlagsentwässerungskonzept getroffen werden, 

einer positiven Bewertung von Seiten der Wasserbehörde nichts entgegensteht. Die 

entsprechende Stellungnahme der unteren Wasserbehörde II. 1a ist Teil dieser Abwägung. 

Es ist vorgesehen, das Oberflächenwasser von den für die Bebauung vorgesehenen 

Flächen schadlos abzuleiten. Es ist eine Sammlung des nicht verunreinigten 

Oberflächenwassers vorgesehen. Dies soll in Zisternen erfolgen. Danach soll das 

Oberflächenwasser in die vorhandene Leitung abgegeben werden und auf dem 

Grundstück rückgehalten bzw. versickert werden. Es ergibt sich außerhalb des 

Plangebietes eine periodisch feuchtfallende Fläche, die für die gedrosselte Ableitung des 

anfallenden Oberflächenwassers geeignet ist.  

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Zweckverband Grevesmühlen wurde am 

Verfahren beteiligt. Abstimmungen zur Versorgung mit Trink- und Brauchwasser werden 

entsprechend mit dem Zweckverband geführt. 

 

Zu 4. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Zweckverband Grevesmühlen wurde am 

Verfahren beteiligt. Abstimmungen für die Abwasserentsorgung werden entsprechend mit 

dem Zweckverband geführt. 

 

Zu 5. 

Das anfallende Niederschlagswasser soll vorrangig für die notwendige Bewässerung des 

Bodens der Bewegungshalle genutzt werden. Darüber hinaus anfallendes 

Oberflächenwasser ist von den für die Bebauung vorgesehenen Flächen schadlos 

abzuleiten. Es ist eine Sammlung des nicht verunreinigten Oberflächenwassers 

vorgesehen. Dies soll in Zisternen erfolgen. Danach soll das Oberflächenwasser in die 

vorhandene Leitung abgegeben werden und auf dem Grundstück rückgehalten bzw. 

versickert werden. Es ergibt sich außerhalb des Plangebietes eine periodisch 

feuchtfallende Fläche, die für die gedrosselte Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers geeignet ist. Diese Mulde befindet sich auf dem Flurstück 103/2 im 

Eigentum des Bauherrn und wurde bereits in der Vergangenheit für die Versickerung und 

Verdunstung von unverschmutztem Regenwasser genutzt. Die Landgesellschaft 

Mecklenburg-Vorpommern mbH hat eine entsprechende Bewertung durchgeführt. Die 

Unterlage wird den Planunterlagen als Anlage beigefügt. 

 

Zu 6. 

Der Hinweis wird durch die Gemeinde Kalkhorst berücksichtigt und in der Begründung 

ergänzt. 

 

Zu 7. 

Die Rechtsgrundlagen werden bei Erfordernis in der Begründung ergänzt. 

 

C 

 

Zu 1. 

Der Abwägung der nachfolgend aufgeführten Belange kann nicht von vornherein 

vorangestellt werden, dass die Belange berücksichtigt werden müssen, sondern die 

Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Gemeinde Kalkhorst eingestellt. 

 

Zu 2. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützten 

Einzelbäume. Innerhalb des Plangebietes befinden sich 4 Bäume, die gemäß § 1 der 

Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Kalkhorst vom 04.06.2013 

(Baumschutzsatzung) geschützt sind. 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

nicht zu berücksichtigen 

 

 

 

 

nicht zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

Zu 3.  

Der Hinweis zum funktionsbezogenem Ausgleich von Bäumen wird zur Kenntnis 

genommen. Von einer Rodung sind zwei Obstbäume (Pflaumen) betroffen. Die 

Stammumfänge der Pflaumen, gemessen in 1 m Höhe, betragen 97 cm und 106 cm. 

Demnach sind beide Obstgehölze gemäß § 1 der Baumschutzsatzung der Gemeinde 

Kalkhorst geschützt. Der Ausgleich richtet sich somit nach § 7 der Baumschutzsatzung. 

Für jeden Baum ist ein Ausgleich im Verhältnis 1:2 zu erbringen. Die vier 

Ausgleichspflanzungen werden innerhalb des Plangeltungsbereiches auf den Flurstücken 

101 und 102 der Flur 2 in der Gemarkung Hohen Schönberg umgesetzt. 

 

Zu 4. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die allgemeinen Ausführungen zur Herauslösung aus 

dem Landschaftsschutzgebiet "Lenorenwald" zur Kenntnis. 

 

Zu 5. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass die Erhöhung der Boxenzahl des 

Kranken-Behandlungsstalles von 20 auf 24 im Hinblick auf die LSG-Herauslösung als 

unerheblich bewertet wird. 

 

Zu 6. und zu 7. 

Im Vorentwurf zum Bebauungsplan wurden zur Ausgleichmaßnahme „wegebegleitende 

Bepflanzung des Forstweges“, die als Ausgleichsmaßnahme im Vorentwurf der 

Variantenuntersuchung genannt wurde, drei weitere Möglichkeiten des Ausgleichs 

genannt, da zum Planungsstand Vorentwurf noch nicht abzusehen war, wie hoch der 

Eingriff wird und ob die Ausgleichsmaßnahme „wegebegleitende Bepflanzung des 

Forstweges“ als Ausgleich ausreichend ist. 

Die Hinweise zu den vier möglichen Kompensationsmaßnahmen werden zur Kenntnis 

genommen. Die vier genannten Varianten eines Ausgleichs wurden erneut geprüft. 

 

Als Ausgleichsmaßnahme soll am westlichen Rand des Flurstücks 103/2, der Flur 2, in 

der Gemarkung Hohen Schönberg eine naturnahe, dreireihige Hecke auf einer Länge von 

200 m angelegt werden sowie im südwestlichen Bereich des Flurstücks 103/2, der Flur 2, 

in der Gemarkung Hohen Schönberg angrenzend zur dreireihigen Hecke eine flächige 

Gehölzpflanzung auf 500 m² erfolgen. Die Flächen sind im Eigentum des 

Vorhabenträgers. Die Ausgleichsmaßnahmen befinden sich eingriffsnah innerhalb des 

LSG, werten das Landschaftsbild auf, erhöhen die Vielfalt in der von intensiver 

Landwirtschaft geprägten Landschaft und dienen der Abschirmung des Bauvorhabens 

gegenüber der offenen Landschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

teilweise zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Weiter zu 6. und zu 7. 

 

Für weiteren Ausgleichsbedarf werden Ökopunkte aus der Landschaftszone 

Ostseeküstenland gekauft. 

Eine wegebegleitende Bepflanzung des Forstweges als Ausgleichsmaßnahme ist nach 

Aussage des Vorhabenträgers mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden und soll daher 

nicht umgesetzt werden. 

Zum einen kommt es durch Schattenwurf und Laubfall der geplanten Bepflanzung zu 

Beeinträchtigungen bei der Bewirtschaftung des Grünlands und bei der Futtergewinnung. 

Zum anderen ist an der östlichen Seite des Forstweges bereits eine Feldhecke vorhanden. 

Eine Bepflanzung der westlichen Seite des Forstwegs würde die Sicht in die offene 

Landschaft verhindern. 

Weiterhin entstehen durch die wegebegleitende Bepflanzung des Forstweges 

Beeinträchtigungen beim Winterdienst. Eine Räumung des Forstweges im Winter erfolgt 

bis zur Bebauung in ca. 300 m südlicher Entfernung vom Plangebiet. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die Hinweise zum Herauslösungsverfahren werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 9. 

Der Zwischenbericht war den Beteiligungsunterlagen zum Vorentwurf beigefügt.  

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde mittlerweile abschließend erstellt und wird 

im Entwurf zum Bebauungsplan beigefügt. Innerhalb des Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags konnte festgestellt werden, dass aus den Artgruppen Brutvögel, Reptilien 

und Amphibien keine artenschutzrechtlich relevanten Arten im Plangebiet vorkommen. 

Es werden Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen für die Amphibien und Reptilien 

vorgeschlagen, welche sich auf die Erschließungsarbeiten beziehen. Diese Maßnahmen 

werden umgesetzt und sind in den Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 24 enthalten. 

 

 

Zu 10. 

Durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen kommt es zu keinen erheblichen 

Beeinträchtigungen auf die in der Nähe gelegenen Feldhecken, die nach § 20 Abs. 1 

NatSchAG M-V ein geschütztes Biotop sind. Mit erheblichen Beeinträchtigungen auf die 

naturnahen Feldhecken außerhalb des Plangebiets ist, aufgrund der Entfernung zur 

Bebauung, nicht zu rechnen. Der nördliche Teil der Hecke am Forstweg wird 

gegebenenfalls geringfügig beschattet. Die durch das Vorhaben geringfügige lokale 

Veränderung des Wasserhaushaltes wird sich voraussichtlich nicht negativ auf die 

geschützten Biotope auswirken. 

 

Zu 11. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise auf Beeinträchtigungen von FFH-

Gebieten bestehen. 

 

 

 

 

 

Zu 12. 

Die Rechtsgrundlagen werden bei Erfordernis in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

D 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach heutigem Erkenntnisstand keine Bau- und / 

oder Bodendenkmale betroffen sind. 

 

E 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kommunalaufsicht keine Bedenken oder 

Vorbehalte vorzubringen hat. 

  

Zu 2. 

Die Kosten werden durch den Vorhabenträger übernommen. Der Hinweis wird ergänzt. 

Die Gemeinde Kalkhorst ist von Kosten frei. Kosten entfallen nicht auf die Gemeinde 

Kalkhorst. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde Kalkhorst ist bestrebt, ihre Einnahmemöglichkeiten vollständig 

auszuschöpfen. 

 

F 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Straßenverkehrsbehörde der 

beabsichtigten Verkehrserschließung zugestimmt wird. 

 

Zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

G 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Befahrung des Plangebietes ist nicht 

erforderlich. Der Vorhabenträger wird die Entsorgung entsprechend absichern. Die 

erforderlichen Abfallbehälter bzw. –systeme werden an der öffentlichen Straße zur 

Entsorgung wie bisher bereitgestellt. 

 

H 

Zu 1. 

Die Stellungnahme des Fachdienstes Kataster und Vermessung wird nachfolgend 

beachtet. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes 

werden nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird berücksichtigt und in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Die Anlagen werden berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde berücksichtigt den Hinweis. Im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 24 der 

Gemeinde Kalkhorst werden Aussagen zum Niederschlagsentwässerungskonzept 

getroffen.  

Es ist vorgesehen, das Oberflächenwasser von den für die Bebauung vorgesehenen 

Flächen schadlos abzuleiten. Es ist eine Sammlung des nicht verunreinigten 

Oberflächenwassers vorgesehen. Dies soll in Zisternen erfolgen. Danach soll das 

Oberflächenwasser in die vorhandene Leitung abgegeben werden und auf dem 

Grundstück rückgehalten bzw. versickert werden. Es ergibt sich außerhalb des 

Plangebietes eine periodisch feuchtfallende Fläche, die für die gedrosselte Ableitung des 

anfallenden Oberflächenwassers geeignet ist. Diese Mulde befindet sich auf dem 

Flurstück 103/2 im Eigentum des Bauherrn und wurde bereits in der Vergangenheit für 

die Versickerung und Verdunstung von unverschmutztem Regenwasser genutzt. Die 

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH hat eine entsprechende Bewertung 

durchgeführt. Die Unterlage wird den Planunterlagen als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend beachtet. 

 

Zu 2. 

Die Aufführung der in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Fläche wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Es werden Flächen des Vorhabenträgers in Anspruch genommen. Es sind keine weiteren 

Landwirte betroffen. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die endgültig geplanten 

Ausgleichsmaßnahmen werden im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 24 der Gemeinde 

Kalkhorst gemäß Eingriffs-/Ausgleichsregelung festgesetzt. 

 

Zu 6. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass lediglich Flächen des 

Grundstückseigentümers berührt werden. Somit ergibt sich nicht das Erfordernis eines 

finanziellen Ausgleichs an Dritte. Sofern Flächen für externe Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in Anspruch zu nehmen sind, erfolgt hier ohnehin eine Regelung. 

 

Zu 7. 

Der Standort der Dunglege ist so gewählt, dass es zu keiner Geruchsbelästigung oder 

Belästigung durch Insekten für die Anwohner kommt, die über die gesetzlichen 

Anforderungen hinausgeht. Der Standort der Dunglege wird von dem derzeitigen Standort 

am östlichen Ortseingang der Ortslage Hohen Schönberg an der Landesstraße L01 verlegt. 

Der neue Standort liegt außerhalb der Hauptwindrichtung und in ausreichender 

Entfernung zur Wohnbebauung im Süden des Plangebietes. Die umliegende 

Wohnbebauung wird durch die Wahl des Standortes der Dunglege nicht über die 

gesetzlichen Anforderungen hinaus beeinträchtigt. Die Dunglege wird durch eine 

Heckenpflanzung eingefasst. Mögliche Aufwuchsschäden der Wiese werden als gering 

und als verhältnismäßig eingeschätzt, da für den Transport keine große Technik 

verwendet wird. Die Gemeinde hält an dem Standort fest.  

 

Zu 8. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorerst keine weiteren Bedenken und Anregungen 

geäußert werden.  

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 9. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

 

Zu 10. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 

 

Zu 11. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Naturschutzbehörden wurden beteiligt. 

 

Zu 12. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Gewässer erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des 

Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) und 

wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit des StALU nicht berührt werden und 

keine wasserwirtschaftlichen Bedenken gegen das Vorhaben bestehen. 

 

Zu 13. 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 

 

Zu 14. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen den Bebauungsplan Nr. 24 keine 

immissionsschutz- sowie abfallrechtlichen Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Es wird 

auf  das LEP 2016 abgestellt. 

 

Zu 2. 

Die zur Bewertung vorgelegenen Unterlagen sowie die Ziele der Planung werden von der 

Gemeinde Kalkhorst zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Die aufgeführte Lage des Plangebietes wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass 

sich der Vorhabenstandort in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und in einem 

Tourismusschwerpunktraum befindet, ist in der Begründung zum Vorentwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 24 bereits enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 5. 

Der Hinweis wird durch die Gemeinde Kalkhorst berücksichtigt und in der Begründung 

ergänzt. 

 

Zu 6. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat im Vorfeld geprüft, welche 

alternativen Standorte für die Realisierung der Planungsziele zur Verfügung stehen. Es hat 

sich gezeigt, dass keine weiteren geeigneten Flächen vorhanden sind und der am besten 

geeignete Standort gewählt wird. 

 

Zu 7. 

Der Hinweis wird berücksichtigt und die Planunterlagen ergänzt. 

 

Zu 8. 

Der Hinweis zur Gültigkeit der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange nach 

Bundesberggesetz (BBergG) sowie Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

berührt werden. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie zu den eingereichten Unterlagen keine Stellungnahme abgibt. Es werden keine 

zu berücksichtigenden Belange vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 

24 der Gemeinde Kalkhorst keine Bundesfernstraßen oder Landesstraßen befinden. Es 

sind keine sonstigen Liegenschaften der Straßenbauverwaltung, wie Flächen von 

Ausgleichsmaßnahmen, Lagerplätze oder ähnliches betroffen. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken gegen den 

Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kalkhorst bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Hinweise zur Beauftragung und Bevollmächtigung der Deutsche Telekom Technik 

GmbH werden zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die beigefügten Pläne werden berücksichtigt. 

Die Pläne werden nur für interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 

Pläne sind als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 1. 

Die aufgeführten Planungsziele werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Hinweise zum Parallelverfahren der Änderung des Teilflächennutzungsplanes werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde Kalkhorst hat nach Auswertung der Stellungnahmen die 

Zweckbestimmung des Gebietes überprüft. Es handelt sich jetzt um eine Bewegungshalle 

und Pensionstierhaltung für die Tierklinik. Der Vorhabenträger hat die 

Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung so gelöst, dass die Gebäude und 

Anlagen außerhalb des Geltungsbereiches hierfür genutzt werden. Innerhalb des 

Plangebietes werden Anlagen für Trinkwasserversorgung und die 

Schmutzwasserentsorgung nicht erforderlich. Dies wird hier entsprechend auch 

berücksichtigt. Eine Aufnahme als Hinweis erfolgt im Teil B-Text. 

 

Zu 4. 

Anlagen zur Schmutzwasserbeseitigung sind nicht notwendig. Dies wird in den 

Unterlagen berücksichtigt. Im Plan wird ein Hinweis aufgenommen, dass Anlagen zur 

Schmutzwasserbeseitigung nicht vorgesehen sind. 

 

Zu 5. 

Das anfallende Niederschlagswasser soll vorrangig für die notwendige Bewässerung des 

Bodens der Bewegungshalle genutzt werden. Darüber hinaus anfallendes 

Oberflächenwasser ist von den für die Bebauung vorgesehenen Flächen schadlos 

abzuleiten. Es ist eine Sammlung des nicht verunreinigten Oberflächenwassers 

vorgesehen. Dies soll in Zisternen erfolgen. Danach soll das Oberflächenwasser in die 

vorhandene Leitung abgegeben werden und auf dem Grundstück rückgehalten bzw. 

versickert werden. Es ergibt sich außerhalb des Plangebietes eine periodisch 

feuchtfallende Fläche, die für die gedrosselte Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers geeignet ist. Diese Mulde befindet sich auf dem Flurstück 103/2 im 

Eigentum des Bauherrn und wurde bereits in der Vergangenheit für die Versickerung und 

Verdunstung von unverschmutztem Regenwasser genutzt. Die Landgesellschaft 

Mecklenburg-Vorpommern mbH hat eine entsprechende Bewertung durchgeführt. Die 

Unterlage wird den Planunterlagen als Anlage beigefügt. Die Begründung wird ergänzt. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 6. 

Die Hinweise werden berücksichtigt und in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 7. 

Der Hinweis, dass der ZVG die Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschwasserzwecken  

nur im Rahmen seiner Möglichkeiten absichern kann, wird berücksichtigt. Der im Norden 

des Plangebietes, zwischen Forstweg und Kalkhorster Straße gelegene Teich soll für die 

Löschwasserbereitstellung genutzt werden.  

 

Zu 8. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Planungen keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Die aktuellen Planunterlagen werden berücksichtigt und der eingetragene Leitungs- und 

Anlagenbestand in den Planunterlagen ergänzt. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 4. 

Bei den Planungszielen handelt es sich um eine Bewegungshalle und ein Stallgebäude. 

Für weitere Anschlüsse ist die eine Erweiterung der Stromverteilungsanalagen 

erforderlich. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Die Hinweise zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 7. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 

 

Zu 8. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Planbereich keine Versorgungsanlagen aus dem 

Verantwortungsbereich der HanseWerk AG vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 2. 

Andere Versorger wurden beteiligt. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von dem Bauvorhaben keine Belange der 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass beim Brand- und Katastrophenschutz  aus Sicht der 

landesrelevanten Gefahrenabwehr keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 3. 

Die sachlich und örtlich zuständige Kommunalbehörde wurde beteiligt. 

 

Zu 4. 

Der Hinweis wird berücksichtigt und ergänzt. 

 

Zu 5. 

Die Hinweise werden durch die Gemeinde Kalkhorst berücksichtigt. 

 

Zu 6. 

Der Hinweis ist in den Planunterlagen enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz 

Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand weder Bedenken 

zu erheben noch Anregungen vorzubringen sind. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Beteiligung der Fachverwaltungen ist 

erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass das geplante Vorhaben nicht den 

öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereich des Deutschen Wetterdienstes beeinträchtigt und 

keine Einwände erhoben werden. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Anmerkungen werden nachfolgend beachtet. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass aus zollrechtlicher und fiskalischer 

Sicht keine Einwendungen gegen den Entwurf bestehen.  

 

Zu 3. 

Die Hinweise werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Festpunkte der amtlichen 

geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg- Vorpommern befinden. 

 

Zu 2. 

Das Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Zu 3. 

Der Landkreis wurde beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

47 von 54 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kalkhorst 

 46 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Belange zu Waldflächen und Waldmehrung nimmt die Gemeinde 

Kalkhorst zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Zustimmung der Forstbehörde wird zur Kenntnis genommen. Es wird keine 

Waldbetroffenheit festgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit von GDMcom wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass keine vorhandenen Anlagen und keine 

zurzeit laufenden Planungen der ONTRAS und der VGS berührt werden. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 4. 

Andere Versorger wurden beteiligt. 

 

Zu 5. 

Der Hinweis zu möglichen Anfragen wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 6. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Anbindung des Plangebietes wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus polizeilicher Sicht keine Bedenken bestehen 

bzw. keine Einwände erhoben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Wasser- und Bodenverbandes 

„Wallensteingraben-Küste“ zugestimmt wird und keine Anlagen des Verbandes betroffen 

sind. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Das anfallende Niederschlagswasser soll vorrangig für 

die notwendige Bewässerung des Bodens der Bewegungshalle genutzt werden. Darüber 

hinaus anfallendes Niederschlagswasser wird auf der westlich an den Geltungsbereich 

angrenzenden Fläche versickert. Die dort bereits vorhandene Versickerungs-/ 

Verdunstungsmulde wird für die Versickerung des Oberflächenwassers genutzt. Die 

Begründung wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Landesanglerverbandes 

keine Einwände bestehen. Im weiteren Planverfahren wird geprüft, ob nicht zu 

vermeidende Eingriffe in zu schützende Biotope bestehen. Gegebenenfalls werden 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und entsprechenden 

Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen 

 

52 von 54 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kalkhorst 

 51 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass jagdliche Interessen durch die Planung nicht 

betroffen sind. 

 

 

Zu 2. 

Um die Geruchsbelästigung seitens der Dunglege einzuschränken, wird diese mit einer 

Hecke umpflanzt. Eine Bepflanzung des Grenzbereiches des Grundstücks mit einer 

Feldhecke, um die Geruchsbelästigungen einzuschränken, wird somit als nicht notwendig 

erachtet. Als Ausgleichsmaßnahme soll am westlichen Rand des Flurstücks 103/2, der 

Flur 2, in der Gemarkung Hohen Schönberg eine naturnahe, dreireihige Hecke auf einer 

Länge von 200 m angelegt werden sowie im südwestlichen Bereich des Flurstücks 103/2, 

der Flur 2, in der Gemarkung Hohen Schönberg angrenzend zur dreireihigen Hecke eine 

flächige Gehölzpflanzung auf 500 m² erfolgen. Für weiteren Ausgleichsbedarf werden 

Ökopunkte aus der Landschaftszone Ostseeküstenland gekauft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Gemeinde Roggenstorf keine 

Anregungen zu den Planungsabsichten der Gemeinde Kalkhorst bestehen. 

 

Zu 2. 

Es werden keine wahrzunehmenden nachbarschaftlichen Belange durch die Planung 

berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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